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, ��t öet �ler !anöegregierung 

Präs.Abt. II - 66/258 

An das 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 

1014 Wi e n 

Tel.: 052 22/28701, Durchwahl Klappe .1.,?,?" 

Sachbearbeiter: . D r . G �� i:i ,t:.�D:e:r 

Bitte in der Antwort die 

G�schäftszahl dieses 

Schreibens :mführen. 

., . '. · .................. L{::.'.'. 
. .  , .......... . 

Betreff: Entwurf einer 9. Schulorganisationsgesetz- Novelle; 
Stellungnahme 

r 

Zu Zahl 12.690/78-III/2/85 vom S. Dezember 1985 

Gegen den übersandten Entwurf ei�er 9. Schulorganisations­

gesetz- Novelle bestehen keine grJndsätzlichen Bedenken. Der 

Entwurf gibt lediglich zu folgenien Bemerkungen Anlaß : 

Zu Art. I: 

Zu Z. 11 (§§ 80 und 81): 

In Anlehnung an die in den §§ 110 und 118 des Schulorgani­

sationsgesetzes festgelegten Aufgaben der berufspädagogischen 

bzw. der pädagogischen Akademie sollte auch den Akademien 

für Sozialarbeit die praxisbezogene Forschung zur Aufgabe 

gemacht und deshalb im § 80 Abs . 3 die Führung entsprechender 

Kurse vorgesehen werden. 
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Im Lehrplan des Vorbereitungslehrganges (§ 81 Abs. 2) sollte 

ein berufskundlicher Einführungsunterricht vorgesehen werden, 

in dem die Grundlagen der Pädagogik, der Psychologie und 

der Soziologie zu vermitteln wären . 

Zu Z. 12 (§ 82 Abs. 2): 

Das Mindestalter für die Zulassung zum Vorbereitungslehrgang 

sollte mit dem vollendeten 18. Lebensjahr festgelegt werden. 

Nrach den im Entwurf vorgesehenen Zulassungsvoraussetzungen 

könnte bereits ein Sechzehnjähriger die Ausbildung zum 

Soz�alarbeiter beginnen. Diese Möglichkeit mag zwar aus 

a r bei t sm a r k t pol i t i s ehe n G r ü n d.e n ver s t ä n d 1 ich sei n, sie 

liegt jedoch wegen der in diesem Alter noch fehlenden 

Reife und des meist zu idealistisch gesehenen Berufsbildes 

des Sozialarbeiters zweifellos nicht im Interesse jugend­

licher Bewerber . Andererseits sollte Bewerbern mit etwas 

höherem Lebensalter und mit entsprechender Berufserfahrung 

der Einstieg in die Ausbildung zum Sozialarbeiter dadurch 

erleichtert werden, daß die Möglichkeit geschaffen wird, 

vom Erfordernis des Nachweises einer Praxis im Sozialbereich 

abzusehen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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A� alle Ä��er cer Landesre�ieru�gen 

gesonder� an die Verbindungs stelle der Bundeslander 
beim Am� der Nieder6s�err. Landesregierung, Wie� 

an das Bundeskanzleram�-Ver=assungsdienst, Wien 

an das Prlsidium des Nationalrates, Wien, 2S Au s! er�i;u n ge n 
- -

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur �e=l. Kenntnisnahme. 

Für eie �anäesregierung: 

Dr. G s t r e ·1 n 

Landesamtsdirektor 
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